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RS OGH 1989/11/16 12Os117/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1989

Norm

StGB §15 C2

StGB §169 Abs2

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Deliktsvollendung tritt die Frage, ob das Feuer bereits Eigentum in großem Umfang erfaßt hat,

bedeutungsmäßig in den Hintergrund, ausschlaggebend ist vielmehr die räumliche Ausdehnung des Schadenfeuers

und seine Unbeherrschbarkeit durch bloß gewöhnliche Mittel der Brandbekämpfung.
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